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AG:  Kurzform für Arbeitsgemeinschaft. Siehe 
auch LAG. 

AK:  Kurzform für Arbeitskreis.  

Arbeitskreis (AK): Ein Zusammenschluss von 
Mitgliedern der GRÜNEN JUGEND, die zu ei-
nem bestimmten Thema oder Themenkomplex 
arbeiten möchten. Arbeitskreise der GRÜNEN 
JUGEND sind in der Regel von der Landesmit-
gliederversammlung anerkannt wurden. Jeder 
AK wird von mindestens einer Ansprechperson 
koordiniert. Arbeitskreise können sich in Ab-
sprache mit dem LaVo zu ihrem Thema in der 
Öffentlichkeit äußern und werden vom Landes-
verband organisatorisch und finanziell unter-
stützt. Die Arbeitskreisreffen sind öffentlich, 
jedes Mitglied der GRÜNEN JUGEND kann 
auch Mitglied eines oder mehrere Arbeitskreise 
werden.  

BAG:  Abkürzung für Bundesarbeitsgemein-
schaft. Arbeitskreis bei Bündnis 90/Die Grünen 
auf Bundesebene. 

BGS:  Kurzform für Bundesgeschäftsstelle. 

Bundesausschuss (BA):  Zweithöchstes Gre-
mium des Bundesverbandes. Jedes Bundes-
land entsendet über die lokale Landesstruktur 
zwei Delegierte in den Bundesausschuss. Die-
se treffen sich viermal im Jahr, um gemeinsam 
mit dem Bundesvorstand politische, organisato-
rische und finanzielle Fragen zu diskutieren und 
teilweise auch zu entscheiden.  

Bundesgeschäftsstelle (BGS):  Das Büro der 
GRÜNEN JUGEND Bundesverband: Dort sit-
zend das Geschäftsstellen-Team, das Mitglie-
der betreut, Adressen und Finanzen verwaltet, 
Auskünfte erteilt, dem Bundesvorstand zuarbei-
tet, Bundesgremientreffen organisiert, an der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mitwirkt und 
so weiter.  

Bundeskongress (BuKo, BuJuKo; BJK):
Manchmal auch Bundesjugendkongress ge-
nannt. Mitgliederversammlung der GRÜNEN 
JUGEND Bundesverband, besteht meist aus 
einem inhaltlichen Schwerpunktteil und der 
eigentlichen Mitgliederversammlung. Wählt den 
Bundesvorstand, entscheidet über die Politik 
und Organisation der GRÜNEN JUGEND Bun-
desverband, wählt die SPUNK-Redaktion, FY-
EG-Delegierte, das Schiedsgericht usw... Ein 
Bundeskongress ist genau das Richtige für alle, 

die mal mehr als 150 junggrüne auf einmal 
sehen wollen, welche die Turnhallen der Repu-
blik erkunden wollen, die viel Inhalte mit viel 
Spaß verbinden wollen und für alle, welche die 
Geschicke unseres Bundesverbandes mit-
bestimmen wollen. Also eigentlich für alle. 

Bundesverband GRÜNE JUGEND:  1994 in 
Hannover nach langen Strukturdebatten als 
GAJB gegründeter bundesweiter Jugendver-
band. Zweimal jährlich findet der GRÜNE JU-
GEND - Bundeskongress statt, auf dem u. a. 
der Bundesvorstand gewählt wird. Neben den 
Landesstrukturen der GRÜNE JUGEND existie-
ren bundesweite Fachforen zu bestimmten 
Themen. Der Bundesverband veranstaltet bun-
desweite Seminare und den Austausch mit 
grünnahen Jugendverbänden in anderen Län-
dern. Der Bundesverband gibt die Zeitschrift 
SPUNK heraus. Alle Mitglieder der Landesver-
band der GRÜNEN JUGEND sind automatisch 
auch Mitglieder des Bundesverbandes. 

Weitere Informationen und Links zu vielen Ab-
kürzungen auf www.gruene-jugend.de

Bundesvorstand (BuVo):  Der Bundesvorstand 
der GRÜNEN JUGEND (oder kurz BuVo) wird 
auf dem Bundeskongress auf ein Jahr gewählt 
und besteht aus zwei SprecherInnen, einer 
SchatzmeisterIn und der Politischen Geschäfts-
führung (diese bilden zusammen den ge-
schäftsführenden Vorstand) und weiteren sechs 
BeisitzerInnen. Der geschäftsführende und der 
gesamte BuVo ist quotiert (siehe Quote). Es ist 
nur eine einmalige direkte Wiederwahl möglich. 
Der BuVo koordiniert und organisiert die Arbeit 
der GRÜNEN JUGEND. 

BuVo:  Kurzform für Bundesvorstand. 

Delegierte:  Von einer Versammlung gewählte 
VertreterIn. Wird of falsch mit zwei „i“ geschrie-
ben. Ein Beispiel für Delegierte bei der GRÜ-
NEN JUGEND sind die von der Landesmitglie-
derversammlung oder den Fachforen gewähl-
ten Delegierten zum Bundesausschuss. Bei 
anderen Jugendverbänden (und auch bei 
Bündnis 90/Die GRÜNEN) ist das oberste Be-
schlussorgan häufig keine Mitgliederversamm-
lung wie bei uns, sondern eine Delegiertenkon-
ferenz.  
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Die GRÜNEN:  Bezeichnung für die 1979 als 
sonstige politische Vereinigung Die Grünen ins 
Leben gerufene und 1980 auf Bundesebene 
gegründete ökologisch-basisdemokratisch-
emanzipatorisch-gewaltfrei orientierte Partei. 
Vereinigte sich 1993 mit dem in der ehemaligen 
DDR entstandenen bürgerrechtlich orientierten 
Bündnis 90 zur neuen Partei Bündnis 90/die 
GRÜNEN. 

Fachforum (FF, FaFo ): Das bundesweite Ge-
genstück zu einem Arbeitskreis. Die Fachforen 
der GRÜNEN JUGEND werden vom Bundes-
ausschuss anerkannt und jährlich bestätigt. Sie 
arbeiten zu bestimmten Themenschwerpunkten 
und es gibt regelmäßige bundesweite Treffen. 

Federation of Young European Green (FY-
EG): Europäischer Dachverband grüner Ju-
gendorganisationen. Tritt als Seminarveranstal-
terin auf, wird von einem Executive Comittee 
(Vorstand) geleitet und durch eine Delegierten-
versammlung (der Bundesverband der GRÜ-
NEN JUGEND  hat 2 Delegierte) kontrolliert. 
Der FYEG ist die einfachste Möglichkeit für 
junge Grüne, die auf europäischer Ebene aktiv 
werden wollen. 

FaFo:  Kurzform für Fachforum. Sie arbeiten 
ähnlich wie die Arbeitskreise auf den Landes-
ebenen. Aktuelle Fachforen, siehe Homepage. 

Finanzordnung:  Findet ihr bei eurem Landes-
verband und beim Bundesverband, dort werden 
die Höhe der Mitgliedsbeiträge, die Fahrtkos-
tenerstattung usw. geregelt. 

FYEG: Kurzform für die Federation of Young 
European Greens. 

GAJB:  Die GRÜNE JUGEND hieß früher Grün-
Alternatives Jugendbündnis. Einige Strukturen 
haben den Namen Grüne alternative Jugend 
(GAJ) beibehalten. 

GJ: Abkürzung für GRÜNE JUGEND– wir ver-
suchen aber, diese Abkürzung in der Öffent-
lichkeit zu vermeiden, da niemand weiß, was 
gemeint ist... 

Geschäftsordnung:  Die meisten Gremien wie 
Bundesvorstände und Landesvorstände geben 
sich eine Geschäftsordnung, in der die internen 
Aufgabenverteilungen und Abstimmungsverfah-
ren geregelt sind. Auch für die Mitgliederver-
sammlungen gibt es Geschäftsordnungen, in 
der Verfahren wie die Art der Sitzungsleitung, 
die Art und Weise, wie Anträge zu stellen sind, 
die Zulässigkeit von Geschäftsordnungsanträ-
gen geregelt sind.  

Geschäftsordnungsantrag (GO-Antrag):  Ein 
Antrag, der durch das Heben beider Arme auf 
einer Gremiensitzung gestellt wird und nicht 
den Inhalt, sondern die Form der Debatte zum 
Thema hat. Beantragt werden können unter 
anderem der Schluss der Redeliste, sofortige 
Abstimmung, Vertagung, Vorschläge zum Ver-
fahren oder auch Einfügung eines weiteren 
Tagesordnungspunktes. Das Gegenstück zum 
GO-Antrag bildet der Antrag zur Sache, der 
sich auf die diskutierten Inhalte bezieht. Im 
einfachsten Fall wird ein Antrag zur Sache 
durch Heben einer Hand gestellt, manchmal 
bedarf es auch der schriftlichen Form. Es gibt 
Leute, die GO-Anträge und Sachanträge ver-
wechseln und versuchen, mit Hilfe von GO-
Anträgen die Richtung der Debatte zu beein-
flussen. 

Haushalt:  Die SchatzmeisterIn legt Anfang des 
Jahres der Mitgliederversammlung einen Haus-
haltsplan vor, in dem versucht wird, die Ein-
nahmen und die Verteilung der Ausgaben ab-
zuschätzen. Eine ziemlich komplizierte Arbeit, 
da nicht nur viele unbekannte Zahlen (Mitglie-
derentwicklung, Spendenaufkommen,...) abge-
schätzt werden müssen, sondern auch die nur 
für bestimmte Dinge ausgebbaren RpJ-Mittel 
miteinberechnet werden müssen. Insbesondere 
legt ein Haushalt auch fest, wie viel Geld der 
Vorstand ausgeben darf, wie teuer die Mitglie-
derzeitung werden darf, wie viel Geld für spon-
tane Aktionen und Materialien da ist usw. 

JU:  Abkürzung für Junge Union. Jugendver-
band der CDU/CSU. 

Julis:  Abkürzung für Junge Liberale, Jugend-
verband der FDP. 

Jusos:  Abkürzung für JungsozialistInnen in der 
SPD, Jugendverband der SPD. 

KassenprüferInnen:  Die Mitgliederversamm-
lung wählt quotiert zwei KassenprüferInnen, die 
dafür zuständig sind, die Arbeit der Schatzmeis-
terIn zu kontrollieren. Dabei geht es nicht nur 
um die Handkasse, sondern vor Allem um die 
Nachvollziehbarkeit und Korrektheit der Haus-
haltsführung und der Buchhaltung. 

Kooptiertes Mitglied:  Ein zwar teilnahme- und 
redeberechtigtes Mitglied eines Gremiums, das 
dort aber nicht mit abstimmen darf. Der Bun-
desverband stellt ein kooptiertes Mitglied für 
den Parteirat von Bündnis 90/Die GRÜNEN. 

KV:  Abkürzung für Kreisverband, insbesondere 
bei Bündnis 90/Die GRÜNEN, teilweise auch 
der GRÜNE JUGEND. 
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LAG:  Kurzform für Landesarbeitsgemeinschaft. 
Arbeitskreise bei Bündnis 90/die GRÜNEN auf 
Landesebene.  

LAK:  Kurzform für Landesarbeitskreise. Auf 
Bundesebene heißt das ganze bei der GRÜ-
NEN JUGEND Fachforum. Siehe auch Arbeits-
kreise. 

Landesgeschäftsstelle (LGS):  In fast allen 
Landesverbänden der GRÜNEN JUGEND gibt 
es Landesgeschäftsstellen. Siehe Homepage 

Landesmitgliederversammlung (LMV):  Meis-
tens Oberstes Gremium der Landesverbände. 
Gleichzeitig das Treffen, auf dem mensch am 
meisten andere grünnahe Jugendliche aus dem 
eigenen Bundesland kennen lernen kann. Die 
LMV tritt mindestens einmal pro Jahr zusam-
men. Alle Mitglieder des Landesverbandes 
werden dazu mindestens drei bis vier Wochen 
(geregelt in den Ländersatzungen) vor dem 
Termin unter Angabe der Tagesordnung und 
der vorliegenden Anträge eingeladen. Zu den 
offiziellen Aufgaben der LMV gehört die Wahl 
des Landesvorstandes, die Wahl der Kas-
senprüferInnnen und die Wahl der Delegierten 
zum Bundesausschuss. Neben diesen Wahlen 
legt die LMV den Haushalt fest und entscheidet 
über die Entlastung des Vorstandes. Ganz 
wichtig: natürlich ist die LMV auch politisch das 
oberste Organ: Sie entscheidet über das Pro-
gramm des Landesverbandes und über unsere 
politischen Positionen. Und schließlich kann die 
LMV die Satzung und die Plattform ändern. Wie 
hier vielleicht schon zu erkennen ist, liegen den 
Tagungen der LMV meinst umfangreiche An-
tragspakete zugrunde. Oft wird die LMV zusätz-
lich mit inhaltlichen Arbeitskreisen und Refera-
ten und Debatten zu den Themen der Hauptan-
träge verbunden.  

Landesverband (LV): In allen Bundesländern 
gibt es Landesverbände der GRÜNEN JU-
GEND. Diese sind autonom, müssen aber z.B. 
die Regelungen in der Bundessatzung akzep-
tieren. Wer Mitglied in einem Landesverband 
wird, ist damit automatisch Mitglied im Bundes-
verband. 

Landesvorstand (LaVo):  Der Landesvorstand 
wird von der Landesmitgliederversammlung für 
die Dauer eines Jahres gewählt. Aufgabe des 
Landesvorstandes ist es, den Landesverband 
nach außen hin zu vertreten und die laufenden 
Geschäfte zu führen. Nach außen vertreten 
umfasst so unterschiedliche Dinge wie Kontakte 
zu Bündnis 90/die GRÜNEN, zu den anderen 
grünnahen Jugendverbänden im Bundesver-
band, aber auch die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit. Zur Führung der laufenden Ge-
schäfte zählt die Verwaltung der Finanzen und 

der Mitgliederadressen, die Vorbereitung und 
Durchführung von Kampagnen, der Kontakt zu 
den einzelnen Ortsgruppen, die Vorbereitung 
der Landesmitgliederversammlungen, die Or-
ganisation der politischen Auseinandersetzung 
innerhalb des Verbandes und viele mehr, was 
eben sonst noch so anfällt. Der Landesvorstand 
besteht je nach Ländersatzung aus 4 – 8 Per-
sonen und ist in der Regel quotiert.  

LDK:  Landesdelegiertenkonferenz  - Landes-
parteitag von Bündnis 90/Die GRÜNEN. 

LGS:  Kurzform für Landesgeschäftsstelle. 

LJK, LaJuKo : Kurzform für Landesjugendkon-
gress. Wird auch als Bezeichnung für Landes-
mitgliederversammlungen verwendet. 

LMV:  Kurzform für Landesmitgliederversamm-
lung. 

LaVo: : Kurzform für Landesvorstand. 

MdB:  Mitglied des Bundestages. 

MdEP, MEP:  Kurzformen für Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments. 

MdL:  Kurzform für Mitglied des Landtages. 

Mitglied:  Mitglied der GRÜNEN JUGEND kann 
jeder Mensch werden, der oder die ihren 
Wohnsitz, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz in 
Deutschland hat und noch keine 28 Jahre alt ist 
und sich zu den Zielen und Grundsätzen der 
GRÜNEN JUGEND bekennt. Jedes Mitglied hat 
das Recht, an den Landesmitgliederversamm-
lungen seines Landes oder des Bundesverban-
des teilzunehmen. Jedes Mitglied muss den 
Mitgliedsbeitrag zahlen. Menschen ab 28, die 
trotzdem etwas mit der GRÜNEN JUGEND zu 
tun haben möchten, können Patentanten und 
Patenonkels werden. 

Mitgliederrundbrief:  Gibt es in einigen Lan-
desverbänden und ist ein regelmäßig erschei-
nender Rundbrief an alle Mitglieder. Schwer-
punkt liegt auf aktuellen Terminhinweisen, kur-
zen und knappen Informationen, Gremieneinla-
dungen, Mitteilungen des LaVos.  

Mitgliedsbeitrag:  Der Mitgliedsbeitrag muss 
von jedem Mitglied bezahlt werden, entweder 
per Einzug oder per Rechnung und wird in der 
Regel jährlich erhoben. Die Höhe des Beitrages 
legt die Mitgliederversammlung des Bundes-
verbandes in der Finanzordnung fest, zur Zeit 
20 Euro pro Jahr für jedes Mitglied. Allerdings 
kann sich jedeR auf schriftlichen Antrag beim 
Landes- oder Bundesvorstand von dem Beitrag 
teilweise oder ganz befreien lassen.  
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MV: Kurzform für Mitgliederversammlung. Sie-
he auch LMV. 

NGO, NRO: Kurzform für Non-governmental 
Organisation bzw. Nicht-Regierungs-
Organisationen. So werden Organisationen wie 
z.B. Greenpeace oder auch BUNDjugend ge-
nannt, die nicht-gewinnorientiert und auf freiwil-
liger Arbeit basieren und unabhängig von der 
Regierung arbeiten. 

Ortsgruppe (OG):  Unterste Gliederungsebene 
bei der GRÜNEN JUGEND und gleichzeitig 
„Kern der Arbeit“. Eine Ortsgruppe besteht aus 
mindestens drei Mitgliedern, ist für einen be-
stimmten geographischen Bereich zuständig 
und entscheidet selbständig über ihre Finan-
zen, Strukturen und sonstige Angelegenheiten. 
Daraus folgen auch vielfältige Unterschiede in 
der Art der Ortsgruppen und der Schwerpunkt-
setzung in ihrer Arbeit. Manche Ortsgruppen 
treffen sich wöchentlich, andere monatlich. 
Einige sind für große geographische Räume 
zuständig, andere nur für einzelne Orte. Einige 
Ortsgruppen arbeiten sehr eng mit den örtlichen 
Gliederungen von Bündnis 90/die GRÜNEN 
zusammen, andere sehen sich selbst eher als 
Teil de links-autonomen Spektrums.  

Ortsgruppenordner:  Sammlung von Material 
zur politischen Arbeit der Ortsgruppen. 

OV: Abkürzung für Ortsverband – kleinste Un-
tergliederung von Bündnis 90/die GRÜNEN. 

Patentante, Patenonkel:  Fördermitglied der 
GRÜNEN JUGEND. Hat kein Stimmrecht, muss 
sich dafür aber auch nicht an die Altergrenze 
halten. Der Patenbeitrag beträgt mindestens 99 
Euro/Jahr. 

Position:  Längere politische Erklärung zu ei-
nem Thema. Positionen werden bei der GRÜ-
NE JUGEND meist von den Mitgliederver-
sammlungen auf Landes- oder Bundesebene 
beschlossen. 

Präsidium:  Der Mensch oder die Menschen, 
die eine Versammlung leiten. Spielen insbe-
sondere auf dem Bundeskongress und auf der 
Landesmitgliederversammlung eine große Rol-
le. Das Präsidium wird jeweils vom Vorstand 
vorgeschlagen und von der entsprechenden 
Versammlung gewählt. Zu den Aufgaben des 
Präsidiums gehört neben der Versammlungslei-
tung das Einhalten der Tagesordnung, die Sor-
tierung von Anträgen, die Durchführung von 
Wahlen und das Führen der Redelist. Kleinere 
Gremiensitzungen (LaVo, AK) kommen ohne 
Präsidium aus, manchmal auch ohne festgeleg-
te VersammlungsleiterIn, größere Versamm-

lungen wie die LMV`en würden ohne gut arbei-
tendes Präsidium schnell im Chaos versinken. 

Protokoll:  Über die Sitzungen aller Organe der 
GRÜNE JUGEND werden Protokolle angefer-
tigt. Jedes Mitglied hat das Recht, diese Proto-
kolle einzusehen.  

Quote, Quotierung:  Die Satzung der GRÜNEN 
JUGEND legt fest, dass alle Ämter quotiert sein 
müssen, d.h., dass mindestens die Hälfte aller 
Plätze eines Gremiums von Frauen besetzt 
sein müssen. Bei einem dreiköpfigen Gremium 
sind das zwei Frauen, bei einem achtköpfigen, 
wie den meisten Landesvorständen vier. Aus-
nahmen von der Quotierung sind nur durch ein 
Frauenvotum möglich, d.h., die auf der wählen-
den Versammlung anwesenden Frauen ent-
scheiden mit Mehrheit, einem Bruch der Quotie-
rung zuzustimmen.  

Reader:  Zusammenstellung von Materialien zu 
einem Thema oder zu einer Veranstaltung. 

Redeliste:  Bei größeren Veranstaltungen und 
Gremiensitzungen führt das Präsidium eine 
Redeliste, d.h., wer sich meldet, wird erstmal 
aufgeschrieben und kommt erst nach einiger 
Zeit zu Wort, immerhin jedoch in der Reihenfol-
ge der Meldungen. Redelisten sind der GRÜ-
NEN JUGEND generell quotiert, d.h., das ab-
wechselnd eine Frau und ein Mann reden sol-
len. Wenn sich nicht genügend Frauen melden, 
kommen Frauen später zuerst dran. 

Ring politischer Jugend (RPJ):  Organisatio-
nen auf Bundesebene, auf Landesebene und 
kommunaler Ebene (dort teilweise identisch mit 
dem Stadtjugendring). Im RPJ sitzen Vertrete-
rInnen der (partei)politischen Jugendorganisati-
onen. Neben hehren Zielen wie der überpartei-
lichen Zusammenarbeit, der Förderung der 
Mitwirkung Jugendlicher an politischen Ent-
scheidungen u.ä. geht es vor allem darum, 
staatliche Gelder an die einzelnen Jugendorga-
nisationen zu verteilen. RPJ-Gelder dürfen nur 
für die politische Bildungsarbeit der Jugendor-
ganisationen verwendet werden und auch hier 
nur in Form von Zuschüssen.  

RPJ:  Kurzform für Ring Politischer Jugend. 

Satzung:  Die Satzung legt den formalen Auf-
bau der GRÜNEN JUGEND und die Aufgaben 
der einzelnen Gremien fest. Fast alle Ortsgrup-
pen haben eine eigene Satzung. Die Ortsgrup-
pen sind frei darin, ob und was für eine Satzung 
sie sich geben. Ergänzt wird die Satzung durch 
verschiedene Ordnungen, etwa die Finanzord-
nung oder die Geschäftsordnung.  
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SchatzmeisterIn:  Mitglied des geschäftsfüh-
renden Vorstandes und zuständig für alles, was 
mit Finanzen zu tun hat, von der Aufstellung 
des Haushaltsplanes über den Kontakt zum 
RPJ bis hin zum für viele wichtigsten Aufgaben-
feld: der Rückerstattung von Spesen. Die richti-
ge AnsprechpartnerIn für alle Fragen, die mit 
Geld zu tun haben: Vom Mitgliederbeitrag bis 
hin zur Frage, wie eine Ortsgruppe ein Seminar 
finanziert. 

Schrägstrich:  Bundesweite Zeitschrift von 
Bündnis 90/die GRÜNEN 

Seminar:  Eine ein- oder mehrtägige Veranstal-
tung zu einem Thema. Seminare finden meist 
am Wochenende statt. Neben dem Haupt-
zweck, sich über ein Thema zu informieren 
oder neue Fähigkeiten zu erwerben, lernt 
mensch auf GRÜNE JUGEND - Seminaren 
meist auch viele neue Leute kennen. Wer sel-
ber ein Seminar organisieren möchte, sollte 
sich an den Vorstand wenden. Seminare sind 
Maßnahmen der politischen Bildung und wer-
den als solche vom RpJ bezuschusst. Deswe-
gen hat die GRÜNE JUGEND die Möglichkeit, 
für Unterkunft und Verpflegung nur relativ ge-
ringe Teilnahmegebühren zu verlangen und 
einen grüßen Teil der Fahrtkosten (Spesen) 
zurückzuerstatten.  

Seminarprogramm:  Gesamtheit der Seminare 
der GRÜNEN JUGEND in einem bestimmten 
Zeitraum, meist eine bunte Mischung. Sollte 
auch als jährliche oder halbjährliche Seminar-
übersicht existieren. 

Spesen:  Ausgaben, die von der GRÜNEN JU-
GEND erstattet werden. Was das genau ist, 
regelt die Finanzordnung. Im allgemeinen wer-
den die Fahrtkosten zu Seminaren und für die 
Gremienmitglieder auch zu Gremiensitzungen 
auf Antrag erstattet, maximal bis zum Bahn-
Card-Tarif. Mitglieder der Vorstände erhalten 
darüber hinaus zum Teil auch Porto- Kopier- 
und Telefonkosten erstattet.  

SprecherInnen:  Die Sprecherin und der Spre-
cher sind Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstandes und werden von der Mitgliederver-
sammlung gewählt. Sie sind sowohl für die 
Außenvertretung der GRÜNEN JUGEND als 
auch für innere Koordination zuständig. Außer-
dem sollten sie AnsprechpartnerIn für alle Fra-
gen sein, die einem niemand sonst beantworten 
kann, die Koordination der täglichen politischen 
Arbeit übernehmen, für Interviews zur Verfü-
gung stehen, eng mit der Geschäftstelle zu-
sammen arbeiten und bereit sein, gemeinsam 
die Gesamtverantwortung für die GRÜNE JU-
GEND zu übernehmen. Auch viele Ortsgruppen 
haben eineN oder mehrere SprecherInnen. 

SPUNK:  Politische Zeitschrift des Bundesver-
bandes. Erscheint vier- bis fünf mal jährlich und 
wird von der SPUNK-Redaktion erstellt. Diese 
ist quotiert, besteht aus 7 Personen und wird 
auf dem Bundeskongress gewählt. 

TO: Kurzform für Tagesordnung.

TOP: Kurzform für Tagesordnungspunkt.

TK:  Kurzform für Telefonkonferenz. Wird be-
sonders auf Landes- oder Bundesverbands-
ebene für Absprachen und Beschlüssen zwi-
schen den eigentlichen Sitzungen genutzt. 

Länderabkürzungen 

B:  Berlin 

BB:  Brandenburg 

BW oder BaWü : Baden-Württemberg  

BY oder Bay:  Bayern 

HB:   (Hansestadt) Bremen 

HH: (Hansestadt) Hamburg 

HE: Hessen 

MV oder  

MeckPomm:  Mecklenburg-Vorpommern 

NDS: Niedersachsen 

NW oder NRW:  Nordrhein-Westfalen 

RP oder Rlp : Rheinland-Pfalz 

SA, ST  

oft auch LSA:  (Land) Sachsen-Anhalt 

SL oder Saar:  Saarland 

SN: Sachsen 

TH: Thüringen 
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Formale Anforderungen an Anträge

Der eigenständige Antrag

Zu einem eigenständigen Antrag gehören neben dem Antragstext die Namen aller
AntragstellerInnen und möglichst ein Antragskurztitel. Wenn der Antrag von einem Ort-,
Kreis- oder Landesverband oder einem Organ der GRÜNEN JUGEND eingereicht wird,
schreibt bitte immer das Datum zu, an dem der Antrag beschlossen wurde. Wenn ihr mögt,
könnt ihr auch eine schriftliche Begründung dazu setzen. Bei längeren Anträgen unbedingt
immer die Anzeige von Zeilennummern aktivieren. (Word: Datei, Seite einrichten, Layout,
Zeilennumern)

Beispiel:

Antragskurztitel: Ökoschokolade für alle
Antragstellerin: Fachforum Bessertagen
Beschluss vom: 1.10.2005

Antrag:

Ökoschokolade bei der Mitgliederversammlung der GRÜNEN JUGEND
Bundesverband

1 Hiermit beantragen wir, dass auf allen künftigen Mitgliederversammlungen der
2 GRÜNEN JUGEND Bundesverband Ökoschokolade für die Mitglieder kostenlos
3 durch die GRÜNE JUGEND zur Verfügung gestellt wird. Die Ökoschokolade ist am
4 Anfang jeder Mitgliederversammlung an die Mitglieder auszugeben und im Falle
5 aggressiver Konflikte zwischen AntragstellerInnen durch das Präsidium in größeren
6 Dosen einzusetzen.

Begründung:

Die Stimmung auf den Mitgliederversammlungen der GRÜNEN JUGEND Bundesverband
gehört verbessert. Ökoschokolade könnte eindeutig zu glücklicheren Mitgliedern beitragen.
Außerdem fördert Zucker die Denkleistung, so dass wir uns noch gewitztere Debatte
erhoffen. Darum bitten wir euch um eure Zustimmung.

Der Änderungsantrag

Für Änderungsanträge gelten die formalen Anforderungen ebenso. Zusätzlich muss
ersichtlich sein, auf welchen Antrag er sich bezieht und welche Abschnitte des
Orginalantrages geändert werden sollen. Deshalb immer die Zeilenangaben und bei
Umformulierungen natürlich die Alternativformulierung aufführen. Eine Begründung könnt ihr
hinzufügen, könnt es aber auch bei der mündlichen Vorstellung belassen.

Beispiel:

Änderungsantrag zu: Antrag A1 „Ökoschokolade für alle!“
AntragstellerInnen: Schatzmeisterin des Bundesverbandes

Antrag bezieht sich auf: Zeile 4 und 5: „durch die GRÜNE JUGEND“
Ersetzen durch: „durch Bündnis 90/Die Grünen“

Zusätzlich einfügen in Zeile 8: „Die Mitgliederversammlung beauftragt den
Bundesvorstand, die Schokounterstützung bei Bündnis 90/Die Grünen zu beantragen.“
Begründung:
Wir sind der Meinung, dass die Altgrünen uns auf diese Weise hervorragend fördern können.



Antragsbefassung auf Mitgliederversammlungen

Im Vorfeld

Stimmberechtigung und Antragsstellen

Auf einer Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder der GRÜNEN JUGEND
stimmberechtigt. Anträge können von allen Mitgliedern, Landes-, Kreis- und Ortsverbänden
und Organen der GRÜNEN JUGEND eingebracht werden. Grundsätzlich können
eigenständige Anträge bis zum Beginn der Mitgliederversammlung bei der
Antragskommission eingereicht werden. Um die Arbeit zu erleichtern, empfiehlt es sich aber,
eigenständige Anträge so früh wie möglich, spätestens zum Beginn des Kongresses
einzureichen.
Zu jedem Antrag sind Änderungsanträge möglich. Diese können jederzeit, auch während der
Behandlung des entsprechenden Antrages auf der Mitgliederversammlung eingereicht
werden.

AntragstellerInnentreffen

Wenn die AntragstellerInnen ihren Antrag schon längere Zeit vor dem Kongress eingereicht
haben, liegen die meisten Änderungsanträge (Mehr siehe unten) im Idealfall auch schon
rechtzeitig am Freitag-Nachmittag vor. Dann sortiert die Antragskommission schon mal vor
und lädt alle AntragstellerInnen am Freitagabend bzw. Samstagmittag zum
AntragstellerInnentreffen ein. Hier werden AntragstellerInnen, deren Anträge das gleiche
beinhalten, aufgefordert, ihre Anträge zusammenzulegen und sich auf eine Formulierung zu
einigen. Außerdem haben die AntragstellerInnen des Originalantrages die Möglichkeit,
Anträge zu übernehmen. Das Präsidium wird in diesem Fall die Änderung am Originalantrag
vor der Antragsbefassung erläutern. Alle verbliebenen Anträge werden von der
Antragskommission durchnummeriert, reproduziert und vor der MV ausgelegt (Also bevor ihr
euch einen Platz sucht: Tisch mit den über Nacht hinzugekommenen Tagungsunterlagen
finden).

Abstimmungen

In der Regel gilt für alle inhaltlichen Anträge: Ihr habt die Möglichkeit, mit Ja, Nein oder
Enthaltung zu stimmen. Bei Satzungsänderungen müssen mehr als 2/3 der
Stimmberechtigten zustimmen. Bei Abstimmungen mit dieser notwendigen 2/3 Mehrheit
kommt eine Enthaltung deshalb einer Nein-Stimme gleich.

Meinungsbild

Gibt es für einzelne Abschnitte oder Sätze mehrere gegensätzliche Änderungsanträge,
wird nach der Vorstellung der Anträge und eventuell einer kurzen Debatte oft ein
Meinungsbild erstellt. Dadurch kann jedeR für Anträge stimmen welche weiter im
Abstimmungsverfahren bleiben sollen und die Anträge mit den wenigsten Stimmen fallen
dann aus dem weiteren Abstimmungsverfahren raus.

Präsidium

Die Mitgliederversammlung beginnt mit der Verabschiedung des Präsidiums. In der Regel
schlägt der Bundesvorstand dazu Personen vor die sich bereits im Vorfeld in den Ablauf
der Mitgliederversammlung und die Anträge eingearbeitet haben. Das Präsidium wird mit
einfacher Mehrheit in der Regel in offener Abstimmung (dass heißt, Stimmabgabe durch
Heben der Karten) gewählt. Das Präsidium leitet die gesamte Mitgliederversammlung und
wird durch ProtokollantInnen unterstützt.



Tagesordnung

Das Präsidium macht einen Vorschlag zur Tagesordnung (TO). Jedes Mitglied kann die
Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte (TOPs) beantragen. Das Präsidium kann
entscheiden ob es den Antrag auf Aufnahme eines weiteren TOPs übernimmt oder mit
einfacher Mehrheit in offener Abstimmung abstimmen lässt. Ebenso wird anschließend die
gesamte TO beschlossen. Nach Verabschiedung der TO können weitere
Tagesordnungspunkte nur durch einen Rückholantrag beschlossen werden, der eine
2/3-Mehrheit erreichen muss, um erfolgreich zu sein. Dann erst geht die Antragsbefassung
los.

Antragsbefassung

Antrag Vorstellen, ggf. Generaldebatte

Jeder Antrag wird durch eineN VertreterIn der AntragstellerInnen vorgestellt. Das Präsidium
macht für die Dauer der Antragsvorstellungen vor den jeweiligen Tagesordnungspunkten
Vorschläge. Da die TO immer voll ist und die Zeit immer knapp bemessen, wird dies so kurz
wie möglich sein. Bei strittigen Anträgen, oft bei der Befassung des Leitantrages kann das
Präsidium außerdem eine Generaldebatte vorschlagen. Hierfür können entweder
Redebeiträge gesetzt sein (z.B. der Bundesvorstand, der oder die schärfste KritikerIn
ebenso und weitere VertreterInnen der verschiedenen Positionen. Oder alle Redebeiträge in
der Generaldebatte werden gelost. Dafür werden beim Präsidium Boxen und Zettel
aufgestellt (eine für Mädchen, eine für Jungs, da quotiert diskutiert werden soll), in die jedeR
einen Zettel mit seinem Namen rein werfen kann. Meistens gibt es eine Mischaufteilung
aus gesetzten und gelosten Redebeiträgen. Gibt es keine Generaldebatte kann das
Präsidium dennoch einen Redebeitrag zulassen, der sich gänzlich gegen den Antrag wendet
(siehe auch unten: Antrag auf Nicht-Befassung).

Änderungsanträge

Nach Antragsvorstellung und ggf. Generaldebatte können schriftlich Änderungsanträge zum
Antrag gestellt werden. Ein Änderungsantrag kann beinhalten:

- Umformulierung eines Wortes oder Satzes oder Absatzes
- Streichung eines Worte oder Satzes oder Absatzes

Wird die Umformulierung eines Teils des Antrages beantragt, muss eine alternative
Formulierung schriftlich dem Präsidium vorgelegt werden.
Manchmal liegen zu einer Passage mehrere Änderungsanträge vor. Dann legt das Präsidium
fest, welcher Antrag die weitestgehende Änderung am Original vornimmt (eine Streichung
ist z.B. weitergehender als eine Umformulierung; die Umformulierung eines ganzen Satzes
geht unter Umständen weiter als die Änderung nur eines Wortes). Der weitestgehende
Antrag wird zuerst abgestimmt, weil sich durch ihn die anderen Anträge zu derselben
Passage gegebenenfalls erübrigen.

Pro- und Kontra-Rede

EinE VertreterIn der ÄnderungsantragsstellerInnen begründet den Änderungsantrag in einem
kurzen (in der Regel 1-2 Minuten) Redebeitrag am Mikrofon (das meisten vorne steht).
Danach fragt das Präsidium, ob die AntragstellerInnen des Originalantrages den
Änderungsantrag übernehmen. Wollen sie bei ihrer Fassung bleiben, hat eineR von ihnen
die Möglichkeit, kurz für das Ablehnen des Änderungsantrages zu reden. (Dieses Prozedere
heißt übrigens Pro-Rede und Kontra-Rede oder kurz: ein Pro - ein Kontra) Bei einem
umkämpften Punkt kann das Präsidium allerdings auch hier noch mal eine Generaldebatte
vorschlagen oder jedes Mitglied kann die Öffnung der Redeliste beantragen (siehe unten:
Geschäftsordnungsantrag).



Abstimmung von Änderungsanträgen

Wenn alle Argumente für oder gegen den Änderungsantrag vorgebracht sind, wird über den
Antrag offen abgestimmt und die einfache Mehrheit reicht zum Annehmen oder Ablehnen
aus. Sollte das Ergebnis nicht eindeutig sein, zählt das Präsidium durch Aufstehen aller
Stimmberechtigten offen aus und verkündet das Ergebnis. Wenn auch das nicht genügt,
kann das Präsidium Abstimmungen schriftlich durchführen lassen. Diese ausgezählten
Abstimmungen können durch jedes Mitglied beantrag werden (siehe unten:
Geschäftsordnungsantrag), kosten zum Einsammeln und Auszählen aber viel Zeit. Für die
schriftliche Abstimmung braucht ihr euren Stimmblock und eure Stimmkarte. Die Zettel
darauf sind durchnummeriert und das Präsidium ermittelt zunächst, welche Nummer noch
bei allen auf dem Block ist (Wenn ihr nicht den Zettel mit der aufgerufenen Nummer habt,
meldet euch, denn sonst ist eure Stimme ungültig!).WahlhelferInnen sammeln mit Boxen
die Stimmzettel ein und markieren auf eurer Stimmkarte, dass ihr an dem entsprechenden
Abstimmungsgang teilgenommen habt. Um ihnen die Arbeit zu erleichtern, haltet eure
Stimmkarte hoch, bis sie bei euch angekommen sind. Sind alle Änderungsanträge
bearbeitet, wird der gesamte Antrag offen abgestimmt und mit einfacher Mehrheit
angenommen oder abgelehnt.

Anträge zur Geschäftsordnung

Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, Einfluss auf das Prozedere während der
Mitgliederversammlung zu nehmen, indem es einen Antrag zur Geschäftsordnung (GO-
Antrag) stellt. Viele GO-Anträge kosteten Zeit und sollten nur mit Bedacht gestellt werden.
Ein GO-Antrag kann jederzeit nach einem Redebeitrag gestellt werden, nicht aber während
einer Abstimmung oder einer laufenden Wahl. GO-Anträge werden sofort abgestimmt.Wer
einen GO-Antrag stellen will, hebt beide Arme und ruft laut und für das Präsidium
vernehmlich „GO-Antrag“ und begibt sich umgehend zum nächsten Mikrofon, um dort den
Antrag zu stellen und zu begründen. Das Präsidium kann den Antrag übernehmen, zur
Abstimmung stellen oder auch eine Gegenrede zulassen. Dann wird einfach offen mit
einfacher Mehrheit abgestimmt. Anträge zur Geschäftsordnung können sein:

- Antrag auf Schluss der Redeliste,
- Antrag auf sofortiges Ende der Debatte,
- Antrag auf sofortige Abstimmung,
- Antrag auf schriftliche Abstimmung,
- Antrag auf Vertagung eines Antrages,
- Antrag auf Nichtbefassung eines Antrages,
- Antrag auf Redezeitbegrenzung,
- Antrag auf nach Geschlechtern quotierte Redeliste,
- Antrag auf Pause,
- Antrag auf Ablösung der Tagungsleitung.


